
Z\VEI BEI'l'RAGE ZUR ALTEREN RÖMISOHEN
GESOHIOH'l'E

Die Patrizier und die Tl'ibutkomitien.
Die herrschende Ansicht über die Frage, ob die Patri­

zier an den l'ributkomitien teilnahmen, ist die, dass es zvvei
Sorten rl'ributkomitien gab: 1. die mit Recht so benannten,
in denen dei' ganze populus Romanus, Patriziat und Plebs, ab­
stimmte - und 2. die mit Unrecht als Komitien bezeichneten
concilia pIebis, in denen die Plebejer immer für sich geblieben
sind. Diese AnsicM finden wir bei Mommsen, Römische For­
sclHlllgen I 156 11'., Staatsrecht III 322 f., Rubino, Untersuchun­
gen I 309, Schiller bei Iwan Y. Müller I V 2, 641, Liebellam,
H.. E. IV 703 ff. u. ö. Eine andere Ansicht hat ausfÜhrlich
verfochten vor allem Ihne, Rhein. Mus. 1873, 353 H., der der
Meinung' war, dass es nur eine Art Vcrsammlungcll nach rl'ri­
bus g'egeben hat, die sich niemals den Patriziern geöffnet
haben.

Die Tatsachen, auf die sich die herrschende Ansicht
stützt, sind die, dass solche Tribus-Versammlungen, als po­
pnlus bezeichnet, von kurulischen, also oft patrizischen Be­
amten berufen und unter Auspizien eingeleitet werden, dass
von kurulischen Magistraten ihnen präsidiert wird, dass diese
in ihnen Anträge steUen, dass ihre Beschlüsse als leges be­
zeichnet und dass endlich in ihnen Quästoren und Adilen,
also oft Patrizier, gewählt werden. Popnlus sei nun aber ein­
mal das ganze Volk mit den Patriziel'l1, lex sei ein Beschluss
des ganzen Volkes, und eine Versammlung, in der die Patri·
zier Präsidial- und passives Wahlrecht hätten, aber kein ak­
tives Wahlrecht, sei ein Unding.

Die erste Gegeninstallz, um die man schon von vorn­
herein nicht herumkommt, ist lllm die Tatsache, dass diese
Unterscheidung' nur aus der Logik der modernen Forscher
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hervorgegangen ist, und kein antiker Schriftsteller weder
Cicero, noch die Historiker, noch die Juristen, noeh die Lexiko­
graphen, noch sonst i1'gell(lein Mensch zwei Arten VOll Ver­
sammlungen nach trdblU~ kennt und vor allem nie und nir­
gends ein terminus tecl1l1icus fitr beide Versammlungen unter­
schieden wird, Dies heides stellt Mommsen, Röm. Forschungen
I 163 f. selbst fest, gebt aber doch darÜber hinweg, während
cl' ebenda S, 168 das Fehlen einer Bezeichnung fÜr patrizische
Somlel'Versammlnngen mit Recht als Beweis fUr ihre Nicbt­
existenz betl'uchtet. Im Gegenteil: wo von den verschiedenen
Arten römischei' Volksversammlungen die Rede ist, erkennen
wir deutlich, dass es nur drei Arten gegeben hat, nicht vier,
Cicero de dama 38 kennt bei (leI' berühmten Aufzählung alles
dessen, was bei einem Wegfall des Patriziats in Rom unmög­
lich wiirde, nur die patrull1 auetol'itas fUr Kuriat- und Zentn­
riatkomitien, el'kennt also nur diese als Versammludgen des
ganzen populus au. Und diese Aufzählung ist vollständig';
sonst bat sie in diesem Zusammenhange keinen Sinn. Vor
allem aber steht LaeJius Felix bei GelIil1s XV ~7, ~\uf welcbe
Stelle siell Ruhino und Momlllsen besonders berufen, g'anz ein­
deutig ge gen die herrschende Ansieht. Der Jurist unter­
scheidet hier erstens comitia euriata, zweitens comitia eentu­
riata, heide zusammengefasst als comitia calata, und drittens
Versammlungen, die man 'besset" gamieht Komitien und tIeren
Bescl11Usse mau 'eigentlich' nicht leges ueunen sollte, da sie
nur von der Plebs g'ebildet und von Tribunen berufen werden,

Nun ist vieles von dem oben von den Vertretern dcr
herrschenden Meinuug Angeftthrten zuzugeben: Es existieren
in der Tat Versammlungen, in denen nach Tribus, aber vom
'populns' und zwecks Schaffung von <leges' abgestimmt wird;
zwei hochoffizielle Urkuuden eIL I p, 108 und Front. de agu.
129 zeigen uns solche 1, es ist ferner allgemein bekannt, dass

1 Liv. XXVII 0, 16 gehört nicht hierher, Es heisst dort in
einem sellatus consultUl11: Der Konsul soll das und das ac1 popu­
111m bringen; will er nicht, soll es der Prätor ad populum bringen,
tut auch er es nicht, sollen es die Tribunen ad plebem bringen,
Mommsen, Höm, Forsch. I Hi6 40 sagt, der Prätor könne him' l<eine
Zenturien berufen - ('s handelt sich um keinen Kriminall)l'ozNH:I -,
eil müssten bei dem Konsul wohl die Zenturien, bei dem Prätol'
aber eine andere Versammlung gemeint sein, also eben dh\lle
hypothetischen Tributkomitien des ganzen populus. Dns ist Ull­

möglich, die Ausdrücke für das von Konsul und Prätor Erwartetl:l
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Quästoren und Ädilen, also oft Patrizier, in den Tributkomitien
gewäl1lt wmdeu,

Femel' ist zuzugeben, dass patrizische Beamte präsidieren
und rogieren; in der zitierten Stelle bei Fl'olltin tut es der
patrizische Konsul des Jahres, .und an deI' richtigen Ergänzung
des patrizischen Diktators SuUa OlL I p. 108 wird niemand
zweifeln 1,

Dagegen sind andere Gründe, die man fÜr die Existenz
der patrizisch-plebejischen Tributkomitien ins Feld gefUhrt l1at,
bei näherer Betrachtung baItlos. Drei Livinsstellen, die man
fUr das Vorkommen der patrl1ID auctol'itas angefÜhrt hat (gegen
die klaren Angaben Cicel'os) beweisen garnichts: Liv, VI 10
ist von solchen Dingen ttberhaupt nicht die Rede, es handelt
sich um WalJIen in den Zeuturiatkomitieu, VII 16, 7 ist das
Ullhistorische :F'reilassungsgesetz, xxvn 8, 1 ff, ist das seuatl1S
consultuID gemeint, nicht die patrum auctoritas, Ferner hat
man daraus, dass diese Tributkomitienauf dem Forum tagen,
seltsamerweise ihren Charakter als populus folgern woBen;
das bedeutet garniehts, die Plebs kann innerhalb des pomoe­
rium und auf dem I\:t:al'sfel<l tagen, Seitdem wir wissen, dass
sie von Hause ans eine Organisation der Städter ist und ihre
Garantien sieh daher mit dem Machtbereich der Tribunen
decken mÜssen, brauchen wir nur zu fordern, dass ihre VeI'­
sammlungen innerhalb des ersten Meilensteins stattfinden; und
1'rHmtkomitien mehr als eine Meile von Rom kommen in der
Geschichte nicht vor, sondem nur in der ätiologischen Erzäh­
lung Liv, VII 16, 7 f" aus der man eben lernen soll, es
ein Greuel vor dem Geiste des römischen Rechtes ist, wenn

sind Silbe für Silbe gleich. Der Prätor soll einfach für den KODsul
einspringen. Auch er soll an die Zenturien geben, und wenn das
aussergewöhnlich ist, so erhält er ja eben in diesen Zeilen vom
Senat diese ausserg'ewöhnliche .Vollmacht,

Als erstes Beispiel fiir solche Legislative g'ilt das Freilassungs­
gesetz VOll Liv, VII 16, 7 (357 v, ChI'. llvianischer Rechnung). Ein
Gesetz über Besteuerung VOll Sklavenfreilassungel1, das also eine
grosse entwickelte Sklavenwirtscllaft voraussetzt, im 4. Jahrh, ist
genau so historisch, wie ein Gewel'ksehaftsgcsetz unter Karl V. wäre,

t Cic. Phil. I 26 spricht von cODsules, das ist auf jeden Fall
ungenau und ein nachlässiger, VOl' den sachkundigeu Hörern un­
schädlichel' Spl'achgebrauch. Den patrizischen Prätor von I,iv. VIII
17 wird niemand ornst nehmen, oder glaubt UOd1 jemand, dass ein
Eigenname in einer so untergeordneten Sache aus dem Jahre 332
v. ChI'. echte Überlieferung ist?
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die 'rribnnen ihre Schutzbefohlenen aussCl'halb Roms bernfen
wollen. Folgern kann man aus diesel' Erzählung, wie bei
aUen ätiologischen, nicht, dass das jemals geschehen ist,
sondern nur, dass es unerlaubt war.

Aus aU diesen Tatsachen folgt nun nicht logischerweise,
dass es zwei verschiedene Arten von Tributkomitien gegeben
haben muss, auf deren zweite, sonst in der Literatm nie er­
wähnte Art die zitierten Einzelvorgänge sich beziellen. Das
Problem wird durch die angefÜhrten Vorgäng'e nicht beant­
wortet, sondern formuliert: hat es ausser den bekannten Ver­
sammlungen der Plebs und seit wann - Versammlungen
des g'anzen Volkes g'egeben, in denen auch die Patrizier nach
Tribus mitstimmten, oder aber hat man die rein plebejischen
und immer so bleibenden Tributkomitien abusiv als populus
bezeichnet, ihre BeschlUsse als leges stilisiert und ihnen Be­
fngnisse übertragen, zu deren Ausübung sie eigentlich des
Charakters als populus bedurften: Wahl auch von patrizischen
Beamten, Rechtssprechung auch über Patl'izier, Rogationsrecht
auch patrizischer Magistrate usw.? Ist letzteres der Fall, so
mÜsste Illan eben annellInen, dass Laelius Felix aaO. mit seiner
Behauptung, nur die Tribunen dÜrften die Tribus berufen, den
ältesten formal nie abgeschafften Rechtssatz angibt. Festus
p. 293 fasst das Recht, zu berufen, schon etwas weiter; er
schreibt es allen plebejischen Magistraten im Allgemeinen zu,
in der Praxis endlich haben, wie Frontin aaO. lehrte, auch
patrizische Beamte das Berufuugsrecht ausgeÜbt. Diese drei
Umstände vertragen sich in einem Staate, der nicht gemacht,
sondern g'eworden ist, auf das beste: ein Jurist wie Laelius
Felix im heutigen Ellgland, ein Artikel wie der des Festus in
einem englischen Lexikon und ein Praktiker aus dem Unter­
hause wUrden heute auf die Frage nach den Befugnissen des
Pl'emierministers auch drei ganz verschiedene Antworten geben
und doch alle drei recht haben. Der eine wÜrde ihn als einen
beliebigen aus der Reihe der der Krone verantwortlichen Kö­
lligsdiener bezeichnen, der zweite als dem Unterhaus verant­
wortlich, der dritte als den uneingesclll'änkten und unverant­
wortlichen Chef der im Unterhaus herrschenden Partei.

Unlogisch ist es natürlich, wenn die Patrizier zB, in ir­
gend einer Versammlung wohl das passive, aber nicM das
aktive Wahlrecht haben, aber es steht nirgends geschrieben
und es widerspricht aller historischen Erfahrung, . dass alle
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Staaten logisch aufgebaut sein· mUssen. Wenll die Patrizier
in den Tributkomitiell fehlten, wo wir sie als Kandidaten auf­
treten sehen, so ist das kurios, nnd viele Analogien gibt es
sicher nicht - wie zu der ganzen Institution dm' Tribunen
ja auch keine existiert -, aber damit ist kein so ungeheuer­
licher Zustand geschaffen, dass ibn der römische Staat nicht
hätte ertragen können. Ob die paar Dutzend Patriziel', die
sich vielleicht einfinden mochten, mitstimmten oder nicht, war
ganz gleiebgliltig. Glaubt vielleicht jemand, (lass, .venn bei
dem heutigen dentscben Reichstagswablrecht die Männer aus
den Familien, die bis 1803 reichsunmittelbar waren, nicht
mitwählen dUrften, ein Gewerkschaftler meIn' und ein Graf
weniger gewählt werden wtirde? Man konnte, wenn man ttber­
haupt die Wahlen und UrteiIssprtiche den Tributkomitien zu­
schob, diese auch rein plebejisch lassen. Die Aussicht der
Patrizier auf Wahl oder Freisprnch oder die Chancen, Gesetze
im Sinne der Patrizier durchzubringen, wurden durch die Teil­
nahme der paar Hel'ren nicht im Mindesten verschoben. Das
Staatswohl erforderte die Zulassung der Patrizier nicht, die
Parteipolitik ebensowenig, nur die Logik des grUnen Tiscllcs.

Eutscheidend für die ganze Frage ist folgende Beobach­
tung: es steht fest, und zwar als das Einzige, was wir über
die frUhen, Geschichte der Tl-ibutkomitien wissen, dass dureh
die lex HOl'tensia bald nach 290 die reinen Plebsversamm­
lungen den Komitien des populus gleichgestellt wurden (Gellius
o.aO., PIinins n. h. XVI 37 u. ö.; vgl. Mommsen, R.öm. li'Ql'sch,
I 200 5°). .Das ist ein grosser Erfolg' der Plebejer nach aUen
Antiken und allen ~Iodern6n] 6S ist eine Epoche in der römi­
schen Geschichte, der Abschluss des Ständekampfes, und ist
durch offeneR.evolution, die erste von der wir in der römi­
schen Republik wissen, erreicht worden. Nun sind die an­
geblichen patrizisch'plebejischen 'l'ributkomitien na c h der lex
Hol'tensia sicher nicht eingeführt worden, denn erstens wäre
eine grundstürzende Verfassungsänderung in heller historischer
Zeit sicher nicht spmlos verschwunden die Zenturienreform
des 3. Jahrhunderts hat sich, wenn auch missverstanden, im
Gedächtnis behauptet -, und zweitens: wie wollte man die
Rechte, die man den Plebeje1'll als solchen übertragen batte,
und über die sie selbst legislativ zu befinden hatten] nach­
träglich wieder abnehmen?

Demgemäss nimmt denn auch die hel'1'8chende lVIeinung
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durchweg an, dass die patrizisch-plebejischen Tributkomitien
schon vor 290 existiert baben; die durch die }ijmigl'ationen
erzwungenen Gesetze von 449 und 367 (livianiscb) sollen sich
dann auf sie beziehen. Zunächst sollte heute kein Mensch
mehr dRl'anzweifeln, dass diese Sezessionen und Gesetze nichts
sind als Antizipationen der secessio in Janiculum und der durch
sie veranlassten lex Hortensia. Aber gut - sie sollen bi­
storisch sein, Dann baben wir folgenden Zustand: gibt
erstens patrizisch-plebejische Komitien, die Beamte wählen,
Bürger richten, Gesetze erlassen und überhaupt alles tun
dÜrfen, wonach eines Republikaners Herz begehrt, daneben
110ch rein plebejische Versammlnngen (ftil' die eigentlich nil'lhts
mehr zu tun bleibt). Die ersteren sind offizielle Volksver­
sammlVlDgen, und ihr Votum ist so bindend, wie das der Zen­
turiatkomitien, In diesen Komitien wird nach Tribus gestimmt,
arm und reich stimmen gleich, in jeder einzelnen Tribns wer­
den die Patrizier allemal überstimmt, dazu gibt es Patrizier
nur in den 16 alten Tribns, in allen übrigen kommt die An­
sicht der Patrizier garnicht ZUl' Geltung.

Also, die Plebejer haben Versammlungen, die sie unbe­
dingt beherrschen und denen der Oharakter der Volksversamm­
lung unbestritten und in weitester Auswirkung inne wohnt.
Und da machen sie Revolution, bloss um die Rechte} die sie
lückenlos in (leI' einen Versammlung ausliben, noel] in einer
zweiten Vel'sammlung daneben ausüben zu können? Die Stel­
lung der Plebs im Staat wird nicht verbessert, wird eigentlich
uberhaupt nicht berührt, keine neue politische Befugnis irgend­
welcher Art wird den Plebejern zuteil, geschweige denn eine
fundamentale Änderung an der Verfassung vm'genommen, Und
deswegen Revolution? Deswegen eine Auswanderung, die sol­
chen Eindruck macht, dass sie in der Erinnerung verdoppelt
und verdreifacht in die Frühzeit der Stadt zurttekgespiegelt
wird, dazu ein Kampf und ein Aufwand von Mitteln, wie er
zwischen dem Sturz der Könige und der El'llebung der Grac­
ehen nicht mehr vorgekommen ist I Das wäre viel Lärm um
nichts; die ganze grosse Erhebung der Plebs würde des Zieles
und des Siegespreises entbehren; die ganze Geschichte des
beginnenden 3. Jabrhundel'ts bekäme einen komischen Zug.

Also, vor zirka 290 gab es gar keine Versammlungen
mit dem Rechtscharakter als Volksversammlung, in denen durch
ein gleiches Stimml'ecbt (lie breiten Sehichten den Ausschlag
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gaben, also auch keine patl'iziaeh-plebejischen Tl'ibutkomitien.
Damals wurden den rein plebejischen concilia plebis, die nach
Trib118 geordnet waren, die Rechte als Volksversammlung ver­
lieben wenll der Überlieferte Text eler lex Hortensia voll­
ständig ist, nur auf dem legislativen Gebiet -, aber nicht
etwa die Patrizier hineingestopft, um sie rettungslos tot·
stimmen zu lassen. Und da nach der lex Hortensia sicller
kein vernÜnftiger Mensch auf den Einfall gekommen ist, neben
den I'ein plebejischen Tributkomitien, die für alles zuständig
waren, noch andere Tributkomitien zu schaffen, in denen auf
Tausende von Plebejern ein Patrizier kam, und die auch fÜr
alles zuständig sein sollten, hat es die letzteren eben niemals
gegeben.

ER ist also in der Tat so gewesen, dass die plebejiscben
Versammlungen, in denen keine Patrizier sassen, Über solche
richteten und solche wählten. Das ist logisch nicht korrekt,
aher da dus römische Wahlrecht nicht von den 'l'heoretikerll
am grÜnen Tisch sondern von den politischen Drahtziehern
an der WahltU'ne ausgebildet ist, hat kein 1IIensch etwas da­
bei gefunden 1.

Diese plebejischen Versammlungen erhielten durch die
lex Hortensia zunächst, wie gesagt, nur legislative Befugnisse,
jedenfalls aber hat es nicht lange gedauert, dass man ihnen,
die so sehr viel einfacher zu bernfen waren als die Zenturien,
auch eHe VVahlen der niederen Beamten Übertrug. Die pall'um
auctoritas .fl·cilich konnte ihren Beschlüssen nie zuteil ,,,erden,
abcr diese war damals schon zum 'reil eine Formalität und
wurde vollständig zu einer solchen durch die lex Maenia,
also in eben derselben Zeit, in dcr wir uns hier befinden. Es
ist nicht mehr als selbstverständlich, dass der Sprachgebrauch
fUr diese Versammlungen der Plebs, die praktisch so durchaus
Volksversammlungen waren, die eigentlich nur auf die letz­
teren bezügliche Terminologie verwandte. Man sprach von
comitia statt von coucilia, und etwa seit dem 2. Jahrh. auch
von leges statt plebiscita; dass diese let~tere Ausdrucksweise
sich auf amtliche Urkunden verint, kommt nattil'lich erst spät
als Frucht einer jahrhundertelangen Praxis vOr: mall vergleiche,

1 Dass man sich Richtet'sprüche einer rein plebejischen Ver­
sammlung' über Patrizier im 1. Jahrh. vorsteHen konnte, zeigen die
Ideen der Aunalisten ttber di0 richterliche Zuständigkeit der Tribuil
vor den XII Tafeln (vgI. unten).
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wie der Vorsitzende des unter den Stuarts Zlll' Bedeutung ge­
langenden Kabinetts ztlm ersten Mal 1878 in einer amlliehen
Urkunde als solcher genannt wird. Eine ähnliebe~Entwieldnllg

geht dem voran, WClln zR der Trilmsbescblnss Über die Walll
von 20 Quästoren ganz ungeniert als lex C01'l1elin, auftritt.

, Wir können nicbt sagen, wieviel von den Stadien dieser
Entwicklung durch formelle Bescll1itsse bezeichnet werden und
wieviel einfach rein praktische Abwandlung des Gebrauches
sind. Denn wenu Festus behauptet, niellt D\U die rl'l'ibullen,
sondern alle plebejischen Magistmte dÜrften die 'l1l'ibIl8 be­
rufen, so ist dies entschieden ein ZwischenstadillUl zwischen
dem lLltesten Recht, das LaeHus IPelix angibt, und der Praxis
der Revolutiollszeltj Laelins gibt das Common Law, ob Ii1estus'
Satz Statute Iiaw darstellt oder nur eine frUhere Pllase der
Pmxis, darauf gibt unser Material keine Antwort. Eine indi­
vi(hlelle lex, die diese Regelung hel'beigefUurt habeÜ könnte,

nirgends erwähnt. Ganz genau so wie sich der Gebrauch
der amtlichen termini in ihrer Anwendung auf die Versamm­
lungen der Plebs gewandelt hat, hat sich auch die Stellung
der Praxis gegeuubm' der Frage, ob patl'izische Beamte in
ihnen präsidiel'en dUrfen, verselmben: seit waun und in wel­
cher Weise ihnen das Recht zuteil wurde, kann keine For­
schung' mehr herausbringen.

Nun noch eiu paar Folgel'Uugen aus dem Beobachteten
fUl' die römische Verfassungsgeschichte. Die Bestellung ZllIU

Quästor und zum kurulischen Ädilen kaun erst nach der lex
Hortensia auf die Tribus gekommen sein, hat also vorher ent­
weder bei den Zenturien gestanden oder allel' Übedmupt noch
beim höe!lsten Magistrat. Wenn Taeitns bellauptet, dass dies nur
bis zum 60. Jahre nach dem Sturz der Könige der Fall war,
so beweist das nichts; was 60 Jahre nach dem Sturz der
Könige wirklich geschah, ist ausser den 12 'llafeln schon
fUr 'l'acitus spurlos verschollen gewesen, gellau so spurlos wie
für uns. Es ist sehr bezeichnend, dass die uns doch ver­
llältnismäBsig vollständig vorliegende Annalistik Über eIas 4. Jahr"
hundert v. Chr. nirgends etwas über eine Reform in der Be­
stellung der Quästoren zu sagen weiss.

Das Recht der TrUms, rechtskräftige Geldstrafen zu ver­
hängen, kanll auch friihestens bei der lex Hortensia entstan­
den sein; praktiscb freilich mag es schon länger bestanden
haben: die reale Macht der rrribuDen garantierte fUr die Zahlung
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der von den Tribus auferlegten Strafsumme, mochte auch nach
strengem Recht keine Zahlungsverpflichtung bestehen. Selbst­
verständlich aber - und es ist eigentlich nicht schön, dass
m:m das noch sagen muss -- ist es purer Schwindel und
demokratische Mache der Annalisten des 1. Jahrh., wenn bc­
hauptct wird, die plebejische Versammlung hättc vor dcn 12
Tafeln die Todesstrafe auch Über Patrizier verhängt und erst
durch die 12 Tafeln dies Recht verloren. Dass die 12 Tafeln
einen Erfolg der Plebejer darstellen, aber keine Kürzung ihrer
Rechte, ist doch das Selbstverständliehste, was wir ans der
römischen Geschichte des 5. Jahrh. wissen. Man mutetnns
doch auch nicht zu, zu glauben, vor Solon habe in es Athen
eine radikal demokratische Heliaia mit. Bestellung dnrch das
Los gegeben, und er habe sie abgeschafft. Es ist richtig,
dass in den 12 Tafeln die Kapitalgerichtsbarkeit dem comi­
tiatus maximus neu zugewiescn wird. Dicser ist natürlich
nicht die Zent.uriellversammlul1g, die es damals noch nicht
g'ub, sondern die Kurienversammlullg (Rosenberg, Zenturien­
verfassung S. 20). Sie IlCisst c. maximns im Gegensatz zn
den Versammlungen der einzelncn Kurien. Der Satz, dass die
rrodesstmfe dem c. m. zusteht, ist allerdings höchst bedeut­
sam, wenn auch in ganz anderem Sinne, als die :Modernen
glauben. Der B1utbanll vl'ird nicht von einer Volksversamm­
lung auf eine audere Übertrageu, sondern Cl' wird erstmalig
Überhaupt einer solchen zugewiesen. 'Wir haben hier die Ur­
kunde, dnreh die in Rom die Blutrache und die Kapital­
g'eriehtsbarkeit des Hausherrn (patrollus)· über die Hörigen
(clientes) abgeschafft wurde, das letztere ist eine schwere
Niederlage des Adels.

Zum Schluss sei 110ch einmal darauf hingewiesen, wie
an der Wende vom 4. zum 3. Jahrh. dei' römische Staat sich
umwandelte. In das letzte Menschenalter des 4. Jahrh. ge­
hört die Zenturiellverfassung (Rosenberg aaO.) und im ersten
Menschenalter des 3. Jahrh. wird dic Plebs als populus von
rechtswcgen anerkannt. Die beiden Formen staatlichcn Le­
beus, durch dic die alte Kurienverfassllug beseitigt wurde,
stammcn fast aus demselben Menschenalter, dem des Ap. Clan­
dins.
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Chronologisebes ans dem fÜnften lUHl vierten Jnhrlnmdert.

Man entschuldige, dass ich dieses mm allmählich lJis
zum ÜlJcl'drnss bebandelte 'rhema 110011 einmal anschneide.
Bei einem Versuch, mich iu die einschlägigen Fragen einzu­
arbeiten, hat sich mir das Problem verschoben. Ich frage
nicht mehr; wann ist dies oder jones Ereignis der römischen
)1'rülJzeit gewesen, sondern: wo verlieren wir libel'haupt chro­
nologisch festen Boden unter den li'üssen.

Die Eponymcnliste dm' rill1lischen Republik ist bekanntlich
einhellig' bis zum Jahre 300 hinauf, im 4. Jal1l'h. begiunen die
Diskrepanzen. Diodor :zählt in ihm ein Jahr Anarchie (367/366,
XVI) und soust die regulären Konsulu und Konsulul'­
tribunen, von denen aher die von 367 livianisch fehlen. Li­
vina uml die Vulgata schieben 301, 309, 324, 3313 DiktatOl'ell­
jahre und ausaer dem einen Anarchiejahr noch weitere
ein (375---371) 1. Am Anfang des 4. Jallrh. klafft also eine
LÜcke von 9 Jahren zwischen Diotlol' und der Vulgata: das
Jahr 389 Vulgata, ist gleich 380 Diod, Ich sage 9 Jahre,
nicht 8, denn das Diodorisclle Jahr 381/80 = OIJ'!l1p. 9~1, '.l,
um das es sich handelt, ist das römische .Jahr 380, welcbes
im Lauf von Olymp. 99, 4 beg i 1111 t, nicht das auslaufende
J~1.br 381. So rechnet Diodol', so l'celmet Polybios, nud so
ist die antike Gleichsetzung der Olympiaden und Konsuhujahrc
alligeIucill1 gewesen. Ed. Meyer, Geseh. des Alt. V 153, findet)

bei Diodor die Konsuln von 300 unter 301 zu stehen kom­
lUcn und will infolgedessen das li'ehleu dei' Epollymen von Bß7
Vulgo auf Diodors lflUchtigkeit zUl'itckfilhl'en. Sie kommen
aber auf 301/00 zn stehen, also ganz richtig 300, und das
Ji'ehlen von 367 VuIS" ist genltU so ernst zu nehmen wie das
der Diktatorenjalll'e oder der langen Amtrchie.

Der Pllnkt im 4. Jahrh., an dem Ulan die Zu verlässig­
niellt der Beamtenliste, aber dei' Obronolog'ie als Zuwei­

sung' von Ereignissen RU Jahre VOI' Christi Geburt erkennen
kanu, ist die Gallierkatastl'ophe. Diodor bat sie 387/86, d. h.
386 v. Ohr., <tbar wie bekannt nur dadurch, dass er die fUIlt'
Eponymenjabre 382/81 bis 378/77 noeh einmal als 387/86 bis
383j82 wiederholte, um die herrschende Gleiebsetzung' VOll

1 Diod. ist für 301 nicht erhalten, zweifellos ist aber dieses
Diktatorenjahr bei ihm ebenso weggefallen wie die anderen dreL
Daran zweifelt niemand meIn.
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Gallierkatastrophe und Antalkidasfrieden herausznbekommen.
Diodol' hat also in seiner altrömiscben Quelle den Fall Roms
unter dem 81. Jnhre vor den Konsuln von 300 gefunden, also
381, vorausgesetzt natÜrlich, dass die Beamtenjahre mit S011nen­
jahren gleichzusetzen sind.

Neben dieser und der Vulgatarechnung (390) gibt es nun
bekanntlich noch zwci Ansätze: Dion. HaI. I 74 nennt als rezi­
pierten Ansatz (O'U/.lqJwVElTm O'X€böv urro rravTwv) das Jahr des
Archon PYI'g'ion (Olymp. 98, 1, 388/87), Polyb. 16 und Justin
VI 6,5 haben 387/86; Diod. XIV 117 hat, wie gesagt, dies
Datum durch eine plumpe Schiebung hergestellt, war also auch
von seiner Richtigkeit durchdrungen.

Man hat Dun wohl, zB. Ed. Meyer aaO" das Datum 388/87
auf die Eimvandel'Ung in Oberitalien bezogen, die auf die
gl'.iechisehen HistOl'iker einen g'1'össeren Eindmck gemacht habe
als der IJ'all der Stadt Rom. Das ist m. E. ganz ausgeschlossen.
Zunächst hat, wie Theopomp fr. 144 Müller und Aristot. und
Herael. l>ont. bei Plut. eam. 22 lehren, die griechische zcit­
genössischc Geschichtsschreibnng den Fall Roms sehr wohl
gebucht. Ii'erner ist die Einwanderung in Italien die Verschie­
bung eines Stammes von Lyon nach Mai/and, d. h. aus einem
noch vollkommen unbekannten Lande (Polybios kennt noch 21/ 2

Jahrhundert später von der mittleren RhollC so gut wie nicbts)
in die äusseJ'ste Peripherie der griecbischen Erdkunde hinein.
Dass diese Wandcl'Ung irgcndwie Epoche gemacht haben sollte,
ist höchst unwahrscheinlich. Wenn wir in einer Quelle des
13. Jabrb. läsen: das Jahr des Mongolensturms, in dessen Ver­
lanf der Herzog Heilll'ieh von Sehlesien fiel (f) KÜTWV EqJobo<,;
Ku8' ilv f) 'PwlJCdwv 'liokl'; eukw), ist das und (las, so nimmt
jeder Unhefangene die g'enanntc Zahl als das Jahr der Schlacht
bei Liegnitz, nicht als das Jahr deI' Walldcmng der Mongolen
aus Westsibiricll ins Wolgagebiet, oder wo sie mm gezogen
sein mögen 1.

1 Nepoll bei PUn. n. h, ur 125 hat belul11ntlich einen Ansatz
für den Fall von Melpulll. Dass, wenn die antike Historiograpbie
sicll llicht Über den Fall von Rom sie nichts über den von
l\felpum weiss, ist klar. In dcr Chronik der Pontifices stand er
sichcr nicht zu lesen. Und Melpum ist im 4. Jahrh. ein Vorposten
Itm Rande der KuIturwc!t, mit dem die terra incognita beginnt,
dessen E'a.1I auf die Griechen auch keinen Eindruck gemacht haben
kann,
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Einen zweiten Versuch, das polybianisclle und diony­
sische Datum zu versöhnen, hat Leltze (Römische Jahrzählung
S. 115 f.) unternommen. Polybios' Jahr, in dem ro.MtUt , •••

TllV 'Pw/-trjV Ko.TE1XOV soll das Jahr na c h der Alliasclllacht sein,
nicht das Jahr, in dem Rom besetzt wurde, sondern das, in
dcm es die GaHier besetzt hielten. Zunäcbst ist es schon
sebr merkwürdig, fÜr ein Epochejahr l\:ein Ereignis, sondern
einen Zustand zu wählen, der sieh aus einem Jahr in das
andere hinüberzieht. Entscheidend aber ist, dass Diodor die
kühnsten Sprünge vollführt, um die AlIiasclJlacht auf 387/86
zu bringen. Er ist flh' daß 4. Jahrh. VOll Polybios gänzlich
unabhängig. Also hat er dies Datum entweder bei den VOll
ihm benutzten IIistol'ikel'l1 der früheren Zeit (Ephoros, 'l'imaios)
gefunden, oder zu Agyrl'hion in deI' Schule gelel'l1t. AuUeden
Fall ist es also verkehrt, wenn Dionys behauptet, sein Datum
388/87 sei so wie allgemein angenommen das Zeugnis
Justins wollen wir als vielleicht nicht gal1'h unabhängig von
Polybios beiseite lassen.

Wir ha.ben also wirklich griechische Ansätze CUr 388/87
und 387/86. Offenbar war der li'all Roms, wie ja ganz 11a­
tu l'Heil , von den griechischen Historikern nur nebenbei el'wähnt
worden etwa in einem RÜckblick auf die Taten der bei
Dionys Dienste nehmenden GaHier, wobei leicht eine chrono·
logische Unsicherheit herauskommen konDte, Ferner haben
wir bei Diodol' die Angabe, dass da.s Ereignis unter den 81.
Eponymen VOl' 300 gehört - was keineswegs dasselbe ist
wie ein Ansatz auf 381 v, ChI'. Dazu kommt die Vulgata­
rechnung von 390, die auch zu Appian gelang-t ist; denn dessen
Worte (Kelt, 2, 1) 'OhUl-l1nabwv ETrTCL Kat EVEV~l(OVTC( lElEVlll-I€­
vwv können schlechterdings nichts anderes bedeuten als Olymp.
97, 1 = 364 varroniseh. ,

Endlich haben wir die Polybianische Berechnung' II 18 ff,
Von ihr ist (vgL Mommsen, Röm. Fm'sch. 352 ff.) Folgendes zu
konstatieren: Der Ausgangspunkt ist das Jahr von Telamoll
225; dies ist <das achte Jahr' nach dem Flaminischen Ackm'·
gesetz (23, 1), Dieses steht nun fest fUr 232, Polybios I'echuet
also bei solcher Ausdrucksweise inldusiv. Weiter zurltck rech·
net er 5 Jahre (21, 7) bis zum Angriff auf Al'iminum mit der
gleichen Ausdrucksweise wie eben, meint also 232 4 = 236
v. ChI'. Davor hat er eine 45jährige Waffemuhe (21, 1), be·
g-innend von dem IJ"rieden mit den Boiern ; diesen setzt er in
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das 3. Jahr vor Pynhos Landung und das 5. vor dem Falle
von Delpboi (20, 6). 45 Jahre inklusiv gerechnet wäre 280
fÜr den Frieden. Da die Ausdrucksweise 3.ber hier eine an­
dere ist als oben, kaun auch 281 gemeint sein, und da er
von <45 Jahre Pause' spricht, Imnn man das letzte Kriegsjahr
und den Friedensschluss auch auf 282 beziehen. Den Frieden
setzt er in das Jaltr nach der ScllIacht am Yadimonisellen Sce
(20, diege ist sicbcr 283, dann ist der lj'dede 282. Hier
mÜsscn wir also schOll, um Polyhios zu verstehen, unser ander­
weitiges Wissen bemuholen, statt auf Polybios weitel'l:ubaueu
- und wir sind immer noch 100 Jahre von der Gallierkata­
strophe entfel'llt.

l\fommsen nimmt Anstoss daran (S. 370), dass dieser un­
bedeutende Zeitpunkt durch Einhaken in die griechische Chro­
nologie festgelegt wird, will auch das 3. Jahr vor Pyrrhos als
283 IUlsprcchcl1, also Polybios' Epochejahr auf die Schlacht
mn Vadimonischen See beziehen. Aber damit wird Polybios
unnötigCl'weisc vorg'eworfen, dass Cl' Ereignisse in chronolo·
gischer Folge aufzählt, abct' mit der dem einen angehängten
Datierung nicht dieses, sondem das vOl'ltergehende meint.
Zweitens ist Pyrrhos in der schlechten Jahreszeit Ende 281
nach Italien gekommen, Polybiallisch 281/80; 'd t'd Jahre
frÜher' ist nach dem Polyhianischell System zu datieren ''''<'<1''''/

Hel'bst bis Herbst. Und Delphoi ist auch 279f78 gefallen,
nicht 280/79. Drittens ist die feste Daticl'UDg des Friedens
viel berechtigtet· als die der Entscheidungsschlaellt, nicht die
Krisis sondern der Abschluss des Krieges ist das EpocbejalJl':
Athens Fall, nicht Aig'ospotamoi ist der Abschluss eincr Pe·
l'iode, der NikolslJurger Frieden, nicht Konigsgrätz, Ports­
mouth, nicht Mululell. Konnten wir hier schon, wie gesagt,
Polybios' Datierung 111C11t aus ihm selbst erklären, so verlieren
wir jetzt vollends alles Vertrauen, Kap. 19, 8 f. ist, wie
Mommsen S. 369 f. zeigt, vor den Feldherren von 283, aber
im gleichen Jahre, der Konsul von 284 aufg'efÜhrt. Hiet· ist
dem Polj'hios also schon ein Verseben passiert, das seine
Rechnung um ein Jahr falsch macht. Denn zehn Jahre vor
diesem fehlerhaften Doppeljahr liegt das nächste von Polybias
gebuchte Ereignis (19, 7). Der Sprachgebrauch ist anders als
bei den 8 oder 5 Jahren, von denen 'wir ausgingen. Man
kann also exklusiv oder inklusiv Diese beiden Rech­
nungen, beide auf 283 und 284 aufgebaut, geben zur Auswahl
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die Jahre 292, 293, 294. Er meint aber die Schlacht bei
Sentinum, und die war 295. Also nur wenn wir PoJybios
schon wieder ein anderes Zählungssystem annehmen lassen,
bleibt es bei seinem }l~ebler von einem Jahr. Vielleicht ist
cl' hier auch schon um 2-3 Jahre in die IlTe gegangen.
Und l1l11' der Zufall {leI' Nennung des Konsuls von 284, dessen
Name ebenso gut hätte fehlen können, hat uns auf Polybios'
Entgleisung aufmerksam g·cmacllt. Das Gefiihl, auf sicherem
Boden zu stehen, schwindet, vollends: wo ein Fehler durch Zu­
fall bervorlugt, und die Annahme eines zweiten llur dU1'cl1 die
Hypothese von nun schon drei verschiedenen Arten" ,Jahre zu
zählen, vermeidbar wird, dUrften wohl noch mehr Fehler
steckeil. Aber gehen wir zunächst gutwillig mit: 4 Jahre vor
Sentinull1 (19, 5) 298, {leun der Sprachgebrauch ist 1vie
bei den zuerst besprochenen Stellen. Dann folgen 18,9-19,1
13 30 Jahre Waffenruhe, DZW. Friede. Je nachdem man
diese 43 Jahre rechnet, kommt man auf 341 oder 342. Hier
ist SChOll keine Entscheidung möglich. Dann folgen 18, 6 f.
zwei Epochen von 12 und 30 Jahren, beifle mit dem Sprach­
gebrauch von 21, 7, alsQ inklusiv, zu zählen. Das fuhrt auf
352 und 381, bzw. 353 und Diese höchsten Zahlen
sollen die der gallischen Kntastrophe sein. Man sieht, fester
Boden ist bier nirgends. Die Fehlergrenze beträgt 284 1 Jahr,
295 schon Jahre, in der Mitte des 4.•Jahrh. eig'entlich
4 Jahre - denn auf die engere Wahl 341 oder 342 kamen
wir nur dadurch, dass wir Polybios' Chronologie gewaltsam
auf Sentinum = 295 einrenkten, was historisch richtig ist,
aber nicht die Meinung' des Polybios in diesem Zusammen­
hange darzustellen braucht.

Einen anderen Weg, einen antiken Ansatz zn finden,
seheint Fab. Piet. lat. rr. 6 zu bieten, der den ersten plebe­
jischen Konsul 22 Jahre nach dem Falle \'on ROlll fungieren
lässt. SchWlutz, R. E. V 703, interpretiert dies als 388
22 Jahre vor 366, dem Jahre des ersten plebejischen Konsuls
bei Lirius. Das setzt voraus, dass Fabins den ersten plebe­
jischen Konsul auch 366 ansetzte, d. h. die vier Diktatoren­
jahre zählte, was wir nicht wissen. Die fUnf Anarchiejabre
zum n1indesten hllt er sicher nicht gezählt, denn sonst mUsste
Cl' zwischen der Gallierkatastrophe und dem ersten plebejischen
KOllsul 24 Jahre haben, wie Livins. Vielleicht bat Cl' drei
Anarchiejahre gehabt, oder zwei solche und die bei Diodor
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fehlendeIl Eponymen VOll 367. Das Fragment ist nur dafUl'
sehr wichtig, dass wir in die Entstehung des Kanons hinein­
sehen, Wir haben hier 22 Jabre fÜl' eine Periode, fUr <He
Dioc!ors Quelle nur 19 brauchte und Livins bereits 24. }\lan
siel1t, wie man an der Chronologie herumgedoktert bat.

Nach allen Quellen ist der Fall von Veii 6 Jahre vor
der Katastrophe von Rom anzuseben, An diese scl1liesst sich
nun belmuntlich die Wegnahme aus der Beute stammenden
Weihgeschenkes durch liparische Seeräuber, denen es der
lilHll'ische Stratege Timasitheos wieder abnimmt (Diod, XIV
93,3; Liv. V 28, 2 fL)l,

Der Vorgang wird nach aller AnDl1listik 137 Jahre vor den
Fall von LilJara 252 (nicht 251, vgl. Zon, VIII 14, 7) gesetzt,
d. h, inkillsiv gerechnet 388, c:xklnsiv 389. NUll ist freilich
auch bier der Ansatz im Verhältnis zum Galliersttmu schwankend:
Livius bat das Ereignis von Lipara 2 Jahre nach dem Fall
von Veii, Diodor hat beirles in einem Jahr. Nun wird niemand
zweifeln, dass, wenn jemand im Jahre 252 in die Chronik
sah, also ehe die Annalisten darÜber gerieten, er von der
Seerl:~ubergeschichte kein WOl't fand, Diese ist llUl' Familien­
tradition, Wenn man also ein Datum sucl1te, bot sieb nur
das des J!"alles von Veii selbst. Livius Verteilung anf mehl'ere
Jaln'e ist die Übliche Manier, die auch bei allen Kriegsberichten
in die Erscheinung tritt: wo DiodOl' eine kurze Notiz hat,
bietet Livins bei dem Jahre vorher Kriegsgruml und -vor­
bereitungen, unter dem Jahre nach dem Kriege Friedenssel1lnss,
Triumph 1\S\'\'. Diodors Quelle hätte also eine mindestens bis
in die Mitte des 3. Jahrh. verfolghare Tra(lition gebabt, die
den li'all von VeH vermutlich anf 388 ansetzte, den von Rom
also 382, vOI'ausgesetzt, der Abstand von 6 Jahl'en bat immer
gegolten.

l\{it Justin XX 5, der Diouys mit den Kelten ein Bitndnis
scbliessen lässt, die <ante menses' (es fehlt offenbar die Zahl)

1 Et· ist liparischer Mag'istl'at, nicht Beamter des Dionys, wie
Ed, Mayer aaO, S. 148 f. meint. Nach Diod, XIV 103 ff, hat Dionys'
Bmder 389 boi Lipara einen erfochten, aber nicht die Insel­
gruppe besetzt, StUnde das da, wäre alles viel einfacher: dann
wäre die Seeräubergeschichte, da 'rimasitheos eingeborener Liparel'
und zugleich liparischer Mag'istrat, also sicher kein Statthalter
des Dionys ist, vor die Einnahme durch Dionys, also vor 389 zu
setzen.
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Rom zel'stört llaben, ist nichts anzufangen. El'stens ist der
Zeitpnnkt des Bündnisses nicllt genau festzulegen, zweitens
fehlt der Abstand zwischen ihm und dem Fane von Rom und
drittens kann eine Berechnung auf Monate bei einer Gleichung
zwischen römischel' und griechischer Chronologie nur miss­
trauisch machen in einc)' Zeit, wo selbst polyhianische Jahres­
gleicll11ngen nicht feststeben,

MOlllmsen in der Römischen Chl'ollOlogie W~lI' der Ansicht
(vgl. 114 ff., 122 ff.), dass der Ansatz 388/87 l'iehtig ist
und die Jahre der DiktatOl'ell und Anarcllicen eingeschwärzt
sind, Ulll die Syucbl'Onismen zu retten, die also ganz ge­
standen haben mti!:!sleu; eingeschwärzt um die ungleiche Liingc
von zß. 81 römischen Amtsjabrell mit den tatsächlich untel'
ihrer Regierung verflossenen Sonnenjahren 11Ilszugleichcn, Das
würde aber voraussetzen, dass in irgend einer Phase der Über­
lieferung genau soviel eingeschwärzt wäre, dass die Eponymen
der Gallierkatastl'ophe auf eins der Jaln'e k~iUlC)), das ihnen
die griechische rrl'adition zuschreibt. Denn wenn il'gendwo
ein sicherer Synchronismus vorlag, so ,val' es bei dieseUJ, auch
mächtig auf die Griechen wirkenden Galliersturm. Eigentlich
müsste lllall !<ogar vednngell kÖllnen, dass die ganze rÖmische
'l'radition, wenll sie überhaupt F'lickjalll'c deswegen einfiigt,
um einem zweifellosen griechischen Synchronismus naclumgeben,
auf die griechischen Daten fUr den Galliel'sturm eingestellt
wäre. Da!:! ist sie aber niemals: DiodOl', F'abius Lat. und die
Vulgatit baben drei ganl. verschiedene Arten zn zählen; und
keine von ihnen passt zu den grieellischen Daten, Das Ein·
legen der Fliekjahl'e ist also nicht erfolgt, um einen anerkann­
ten griechischen Synchrollismlls zu wahren dann müsste
eine bestimmte Anzahl von Jalnen auf eiumal eingeschoben
sein, und man hätte nicht dmch Men!\chenalter au der Clll'Ouo­
logie hernlllbessern können. Wir können also aus der Zahl
der römischen Ji'lickjahre nichts fUr die wirkliche l'ömische
Chronolog;ic gewinnen: dem Herumdoktern an der Jahl'Cllliste
liegt kein fester chronologischer Pllnld zu Gmudc, fHlf den
lllan die römische Chronologie hätte einrenken wollen.

Das Resultat ist l'echt negativ; es stehen zwei SChOll
nicht miteinander stimmende Aussagen der Griechen (38R/87
und 381186) gegen die ebenso unzweifelhafte Aussage illtester
Anllalistik, die den GaliierstUl'n1 auf den 81. Eponymen vor
dem Jahre 300 datiert, und wenn lllau sicll nicht entschliessen

R.heill, Mus, f, PhiloL N, F, I,XXII. 18.
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will, zu glauben, dass 81 römische Amtsjahre = 87 oder 88
Arcbontenjahre sein kÖnnen, bleibt es bei dem non Iiqllet.
Dann muss entweder die Konsulliste fUr dRS 4. Jabrh. schon
sehr frUh einige Stellen eingebüsst haben oder aber die
glieehischen Historiker 4. Jabrh. hilben sich über den Fall
Roms so nebenbei und ungenau nu:;:gesprocben, die an
dem Schicksal der Stadt lebhafter interessierten Epigollen
aus ihnen ein falscbes Dnlum herausgelesen bahen. über die
Gallierkatastrophe können wir nm eins 88gcn: als Dion,ra 384
bei Cnere landete, war \'on einer gallischen üben;chwclllmung
der Gegend nichts zu merken. WiI' hätten also ftir den An­
fang des 4. Jahrh, nur eine approximative Chronologie mit
5 Jahren Fehlergrenze. FÜr das 5. Jahrh, sind wir cnt­
Slll'eehend schlechter dran j die Diskrcpallzen in den erhaltenen
Konsullisten mehren sich (c182, 4Ö8/67 l 457/56, 428/27 ; Sclnnll't;r,
a. a. O. 702). Etwn seit der Mitte des Jahrlnmdcrts wird die
Bearntenliste, wie wohl jetzt <lllgemein anerkannt \vird) stark
verfälscht, Ulll nicht zu sagen (plebejische J.'''''''.H)·

Die ZwölftafelgesetzgelHllJg, an deren Gescbiebtliebkeit ich
nicht 7.weifle, mag wohl noch Init schlimmstenfalls 10 Jahren
Felllergl'cnze richtig in lIen A1l11alcn angesetzt sein; wann die
Tarqlliniel' gmttirzt llind, dÜrfen wir abcr nicht aus der lite­
rarischen Überlieferung zu cnlnehmenhoffen. Immerhin scheint
der traditionelle Am:latz dcr Altcn nioM allzu verkehrt zu sein:
In der Palatin-Nekropole findet sich eiu his in die 2. IHilfte
des 6. Jabrh. benut7.tes und dann gewaltsllll1 flusgcral1htes
und verwilstetes Herrengrn h. sieh hiel'in die Vertreibung
der Tarquinier widerspiegelt) oder zum YOl'aIwge­

setzt wird, liegt auf der Hand. Abcl' d:wou in uudcl'clJ1 Zu·
sammenhange. Bier wal' nur ron den Grenzen Ullsel'es Wissens
auf Grund der Alll111listik 7.11 handeln,
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